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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §250 Abs1;

BAO §308;

VwRallg;

Rechtssatz

Ob der neuerliche Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand erfolglos gewesen wäre oder ihm nach Ansicht

der belBeh auch das Hindernis der res iudicata entgegen gestanden wäre, rechtfertigt nicht seine Umquali;zierung in

eine Berufung, für die zudem § 250 Abs 1 BAO bestimmte Inhaltserfordernisse aufstellt.
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